
Unter der Lupe

Die GKV-Finanzergebnisse im 3. Quartal 2023

6. Februar 2024



Defizit im 3. Quartal 2023 wäre ohne Vermögensabgabe ein Plus
Amtliches Ergebnis bereinigt um die Vermögensabgabe                     
je Kassenart absolut 

(in Mio. EUR, KV45(3), Jahr 2023 )

Amtliches Ergebnis je Kassenart absolut 
Saldo von Einnahmen und Ausgaben 
(in Mio. EUR, KV45(3), Jahr 2023 )

2023 müssen die Kassen Rücklagen von rund 2,5 Mrd. Euro abbauen. Das sind pro Quartal 625 Mio. Euro.

Ohne den Rücklagenabbau stünde im 3. Quartal 2023 statt eines Minus von -970 Mio. Euro ein Plus von 
898 Mio. Euro.
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Amtl. Ergebnis Ergebnis um Vermögensabgabe bereinigt

GKVoLKK = -970
GKVoLKK bereinigt= 898



Das Defizit ist geringer unter Berücksichtigung der z.T. 
vorgenommenen, hohen Schätzverpflichtungen*

Ergebnis je Kassenart je VersichertenErgebnis je Kassenart
Saldo von Einnahmen und Ausgaben mit Bereinigungen
(in Mio. Euro, KV45(3), Jahr 2023)
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Amtliches Ergebnis Ergebnis ohne individuelle RSA-Buchungen

GKVoLKK = -970
GKV_Korr = -434
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Amtl. Ergebnis Ergebnis um Vermögensabgabe bereinigt

GKVoLKK = -970
GKVoLKK bereinigt= 898

* Schätzverpflichtungen: Die Kassen können Rückstellungen für unvorhersehbare Risiken buchen, die, wenn nicht benötigt, in Fo lgejahren wieder aufgelöst werden 
müssen. Diese Buchungsoption wird seit einigen Jahren insbesondere vom AOK System genutzt, um das Finanzergebnis deutlich nach unten zu korrigieren.



Vermögensentwicklung

Entwicklung Vermögen*GKV ohne LKK 
im Jahr 2023
(in Mrd. EUR, KV45(1-3), Jahr 2023)

Entwicklung Vermögen*GKV ohne LKK
in den Jahren 2019 bis 2022

(in Mrd. EUR, KV45(3), KJ1 2019 -2022)
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*Betriebsmittel, Rücklage und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen



Reserven der GKV
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Mindestrücklage Verfügbares Nettoreinvermögen

1.533

415

3.864

3.140

Vermögen* (bestehend aus Mindestrücklage** sowie verfügbarem Vermögen) 
je Kassenart (in Mio. Euro, KV45 2023, 3. Quartal)

*      inkl. Geldmittel zur Anschaffung und     
Erneuerung von Verwaltungsvermögen

** Nach § 261 SGB V muss jede Kasse zur Sicherstellung ihrer  
Leistungsfähigkeit eine Rücklage bilden, die mindestens 20% einer 
Monatsausgabe beträgt.



Trotz FKG-Wirkungen öffnet sich die Deckungsbeitragsschere* in 
2022 wieder – leichte Verschlechterung im BKK System

Deckungsbeiträge der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zu den berücksichtigungsfähigen 
Leistungsausgaben 

Quelle:    Zuweisungen sLA BVA-Schlussausgleiche 2010 bis 2022

                 Leistungsausgaben nach 9995;  

                 ohne Verwaltungskosten und Satzungs- und Ermessensleistungen; 

                 inkl. DMP, ohne mbV 
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* Die Deckungsbeitrags-Schere beschreibt die Differenz zwischen den Kassen, in denen 
das Verhältnis zwischen Beitragszahlung und Leistungsausgaben positiv und den Kassen, 
bei denen das Verhältnis zwischen Beitragszahlung und Leistungsausgaben negativ ist.



Krankenhausausgaben: Heterogenität im Umgang mit der Bildung 
von Schätzverpflichtungen 

Aufteilung der Krankenhausaugaben
auf die Kassenarten
(in Prozent, im Jahren 2022, GKV=100%)

Aufteilung der Schätzverpflichtungen der Krankenhausaugaben
auf die Kassenarten
(in Prozent, in den Jahren 2020 bis 2022, GKV=100%)

Im Vergleich der Kassenarten: überproportional hohe Schätzverpflichtungen im AOK-System für
Krankenhäuser

• Schätzverpflichtungen bei Krankenhausausgaben: Bestimmte Vergütungsbestandteile der Krankenhäuser werden mit einem Zeitverzug zahlungswirksam. Dies betrifft 
insbesondere die Pflegepersonalkosten und die sog. Corona-Erlösausgleiche. Die Krankenkassen buchen für diese Sachverhalte Schätzverpflichtungen. Für die 
Darstellung wurden die versichertenbezogen abgerechneten Ausgaben der Satzart 700 mit den in den Jahresrechnungen KJ1 gebuchten Ausgaben verglichen und die 
jeweilige Differenz als Höhe der Schätzverpflichtung interpretiert. 

1 Rundungsbedingte Abweichungen möglich. 

54%

7%

4%2%

33%

AOK

BKK

IKK

KBS

vdek

39%

13%7%

3%

38% AOK

BKK

IKK

KBS

vdek



Für die Interpretation der Deckungsbeitragsschere ist wichtig:

 Schätzverpflichtungen insb. bei den Krankenhausausgaben werden von den Kassenarten in 
unterschiedlichem Umfang gebildet; dies verzerrt die Deckungsbeitragsschere. 

 Werden höhere Schätzverpflichtungen gebildet als die zugehörigen anteiligen GKV-Ausgaben, rechnen 
sich Kassen(arten) relativ „ärmer“. Hätten sie nur Schätzverpflichtungen in Höhe ihrer anteiligen 
Ausgaben an der GKV gebildet, läge der Deckungsbeitrag noch mehr im Plus.

 Werden niedrigere Schätzverpflichtungen als die anteiligen GKV-Ausgaben gebildet, wirken 
Kassen(arten) „reicher“. Hätten sie Schätzverpflichtungen in Höhe der Ausgaben im GKV-Durchschnitt 
gebildet, hätte der Deckungsbeitrag noch deutlicher im Minus gelegen.



Zwischenfazit

 Die Finanzsituation der GKV stellt sich auch im dritten Quartal 2023 besser dar, als vor Beginn 
des Geschäftsjahres erwartet. 

 Ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagenabbau hätten die Kassen im 3. Quartal 2023 
ein Plus erzielt.

 Gleichwohl ist mit Blick auf 2024 ff. keine Entspannung angezeigt:

 Der Schätzerkreis hat für 2024 einen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 1,7 Prozent ermittelt.

 Der Anstieg der Zusatzbeiträge zum 1. Januar 2024 fällt sehr unterschiedlich aus. 
 Unterschiedliche Vermögenslage der Kassen macht sich bemerkbar.

 Im Bundeshaushalt sind keinerlei Entlastungen vorgesehen  vgl. Koa-Vertrag:

 Beiträge für Bürgergeld-Empfänger besser finanzieren,

 Dynamisierung Bundeszuschuss, 

 Rentenbeiträge für pflegende Angehörige aus Steuermitteln finanzieren.



Durchschnittlicher ZSB 2019-2024 jeweils zum 01.01. des Jahres

Quelle: BKK Landesverband Nordwest



Im Gesundheitsfonds zeigt sich für 2024 noch Entlastungspotential,
2025 wird es keinen übersteigenden Beitrag mehr geben.

in Mrd. EUR
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Obergrenze der Liquiditätsreserve zum 
Stichtag 15.01.2024: 
5,7 Mrd. Euro (= 25% einer 
durchschnittlichen Monatsausgabe)

Vom übersteigenden Betrag von 4,2 
Mrd. EUR sind 1,5 Mrd. Euro reserviert 
(KH-Strukturfonds, Innovationsfonds, 
378 Mio. für Geb.-Hilfe und Pädiatrie).

2,7 Mrd. Euro können den Zuweisungen 
an die Krankenkassen zugeführt 
werden.



Fazit

 Für 2025 droht eine Verschlechterung der Finanzlage:

 2025 sind keine Rücklagen zum Abschmelzen bei den Krankenkassen mehr vorhanden.

 2,7 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve werden wegfallen (Einmaleffekte Einnahmesituation 2023).

 Risiko Einnahmen: Die vergangenen Jahre waren von einem kontinuierlichen wirtschaftlichen 
Wachstum und einer Zunahme der Arbeitnehmer unter den GKV-Versicherten geprägt. Hinzu kamen 
zuletzt inflationsbedingt hohe Tarifabschlüsse. Ein Einbruch in der wirtschaftlichen Entwicklung könnte 
diesen Trend beenden.

 Bereits 2024 zeigt sich, dass sich die Ausgaben dynamischer entwickeln als die Einnahmen. Es gibt 
keinen Grund dafür, weswegen die Ausgabendynamik sich abschwächen sollte, zusätzliches Defizit 2025 
droht.

 Risiko Ausgaben: Forderungen von Leistungserbringern (insbesondere Krankenhausbereich, aber auch 
Ärzte und Arzneimittel) könnten sich kurzfristig in der Gesetzgebung mit besonderen Belastungen bei 
den Ausgaben niederschlagen.

Wenn nicht gegengesteuert wird, wird es 2025 Beitragserhöhungen auf breiter Front geben; 
dann sind keine Finanzreserven mehr im System, die das ausgleichen könnten.



Wir verwalten Mangel im Überfluss: Hier müssen wir ansetzen. 

 Beispiel Personal:

 Die Ärztedichte in Deutschland steigt kontinuierlich.

 Auch im internationalen Vergleich liegen wir bei der Ärztezahl pro Einwohner weit vorn.

 Gleiches gilt für das Pflegepersonal im Krankenhaus.

Im internationalen Vergleich gibt es in Deutschland eine hohe Anzahl an Ärztinnen/Ärzten 
und Pflegefachpersonen bezogen auf den Anteil in der Bevölkerung. Deutschland weist 
zugleich jedoch auch eine hohe Anzahl an stationären Patientinnen und Patienten auf.

Beispiel Lebenserwartung:

 Bei den Gesundheitsausgaben liegt Deutschland innerhalb der OECD-Staaten weit vorne. 

 Die Lebenserwartung hingegen ist nur durchschnittlich.

Ressourcen an Personal und Geld sind vorhanden, werden aber nicht so eingesetzt, dass sie 
der Gesundheit der Menschen zugute kommen.



Handlungsbedarf

 Zusätzliches Geld darf nur in Investition in Infrastruktur fließen, nicht in den laufenden Betrieb.

Ziele:

 Versorgungsniveau aufrechterhalten, wo möglich verbessern:

Ressourcen (Geld, Personal, Zeit) effizienter verwenden, 

Prozesse entschlacken, 

Versicherte von Bürokratie entlasten,

Keine neuen Strukturen schaffen.



Wir Krankenkassen haben gute Ideen für 
Strukturreformen und sind bereit, mehr 
Verantwortung auch in der Versorgung zu 
übernehmen. 

Wir erwarten jedoch, dass die im Koalitionsvertrag 
versprochenen Maßnahmen zur Übernahme 
gesamtgesellschaftlicher Leistungen durch den 
Bund umgesetzt werden: 

- Bürgergeldempfänger besser finanzieren
- Dynamisierung Bundeszuschuss
- Rentenbeiträge pflegende Angehörige aus 

Steuermitteln



Ihre Ansprechpartner:innen Anne-Kathrin Klemm
Vorständin

anne-kathrin.klemm@bkk-dv.de

T 030 2700 406-200

Stephanie Bosch
Leiterin 
Politik und Kommunikation

stephanie.bosch@bkk-dv.de

T 030 2700 406 - 300

 Haben Sie Fragen?

 Benötigen Sie weiteres 
Material oder 
Hintergrund-
informationen?

 Oder möchten Sie sich 
persönlich mit uns zu dem 
Thema austauschen?

Dr. Thomas Schepp
Leiter 
Strategisches Controlling

thomas.schepp@bkk-dv.de

T 030 2700 406-702
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